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Informationen zur Antragstellung 

Bitte beachten Sie:  

Anträge sind grundsätzlich im Online-Portal unter Beifügung der benötigten Dokumente zu stellen. 

Die unten aufgeführten Links in Grün sind direkt anklickbar. 
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   Beratungsmöglichkeiten der Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung  

➢ Hotline 0221/147 – 4777    

Mo und Di 10:00 – 12: 00 Uhr  

Mi         13:00 – 15:00 Uhr  

➢ Internetseite der Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung  

➢ E-Mail an zfe@bezreg-koeln.nrw.de 

Datenschutz  

Ausführliche Informatio-

nen über die Verarbeitung 

Ihrer Daten erhalten Sie 

auf unserer Internetseite  

Bitte laden Sie alle Unterlagen im PDF, JPEG oder PNG -Format hoch 

file:///C:/Users/Trotsenk/Desktop/Leifaden%20Antragstellung%20Fachverfahren.docx%23_Toc207181770
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
file:///C:/Users/Trotsenk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H39K4G75/zfe@bezreg-koeln.nrw.de
https://extra.bezreg-koeln.nrw.de/zfe/index2.html#/
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1. Wo kann der Antrag gestellt werden? 
 

 

2. Welche Dokumente werden für die Antragstellung benötigt?  
 

Alle Checklisten finden Sie auf unserer Homepage https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ord-

nung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw unter 

Rubrik „Downloads“  

 

 

• Checkliste: § 16d AufenthG - Maßnahmen 

zur Anerkennung ausländischer Berufs-

qualifikationen  

• Checkliste: § 18b AufenthG - Arbeitsauf-

nahme mit abgeschlossenem, anerkann-

tem Studium 

• Checkliste: § 18g Abs. 1 S. 2 AufenthG - Ar-

beitsaufnahme mit abgeschlossenem Stu-

dium – „kleine blaue Karte“ 

• Checkliste: § 19c Abs. 1 AufenthG - Be-

schäftigung als leitender Angestellter, 

Führungskraft, Spezialist 

• Checkliste: § 16a AufenthG - Aufnahme 

einer Berufsausbildung 

 

• Checkliste: § 16d Abs. 3 AufenthG - Auf-

nahme einer Anerkennungspartnerschaft  

• Checkliste: § 18a AufenthG - Arbeitsauf-

nahme mit abgeschlossener, anerkannter 

Ausbildung 

• Checkliste: § 18 g Abs. 1 S. 1 AufenthG - Ar-

beitsaufnahme mit abgeschlossenem Stu-

dium – „große blaue Karte“ 

• Checkliste: § 18d AufenthG -  Beschäfti-

gung als Forscher 

• Checkliste: § 19c Abs. 1 AufenthG - Be-

schäftigung als Berufskraftfahrer 

• Checkliste: § 19c Abs. 2 - Arbeitsaufnahme 

mit Berufserfahrung 

• Checkliste: §19c Abs. 3 AufenthG - Be-

schäftigung als Bau-/Fluthelfer

 

Bitte beachten Sie: 

Die unten aufgeführten Links in Grün sind direkt an-

klickbar. So gelangen Sie problemlos zu der passen-

den Checkliste.  

 

Schritt 1 

Sie befinden sich auf der Internetseite der Zentralstelle Fach-

kräfteeinwanderung Nordrhein-Westfalen (ZFE NRW)  

Schritt 2 

Auf der rechten Seite finden Sie bei der Rubrik „Empfehlun-

gen“ einen Link zum Online-Portal 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_aufnahme_einer_qualifizierungsmassnahme.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_aufnahme_einer_qualifizierungsmassnahme.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_aufnahme_einer_qualifizierungsmassnahme.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_kbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_kbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_kbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_leitender_angestellter.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_leitender_angestellter.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_leitender_angestellter.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_aufnahme_einer_berufsausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_aufnahme_einer_berufsausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/und_sicherheit_zfe_anerkennungspartnerschaft.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/und_sicherheit_zfe_anerkennungspartnerschaft.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossener_ausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossener_ausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossener_ausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_gbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_gbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossenem_studium_gbk.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_forscher.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_forscher.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_berufskraftfahrer.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_berufskraftfahrer.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_aerfahrung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_aerfahrung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_alss_bau-_fluthelfer.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_alss_bau-_fluthelfer.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
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3. Ablauf des beschleunigten Fachkräfteverfahrens  
 

Nun befinden Sie sich auf Portalseite für die Antragstellung.  

 

  

Anmelden 

(optional) 

 

 

  

Bei Fragen wenden Sie sich 

bitte an: 

zfe@bezreg-koeln.nrw.de 

https://extra.bezreg-koeln.nrw.de/zfe/index2.html#/
file:///C:/Users/Trotsenk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/H39K4G75/zfe@bezreg-koeln.nrw.de
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4. Anmeldung  
Es wurden keine Einträge für das Inhaltsverzeichnis ge-

funden. 

 

  

Sie haben zwei Möglichkeiten der 

Anmeldung 

• Ohne Anmeldung im Nutzer-

konto fortfahren 

 

• Zur Anmeldung  

Anschließend erscheint folgendes 

Fenster. Bitte erklären Sie sich mit 

unten genanntem Hinweis einver-

standen. Sodann können Sie mit der 

Anmeldung fortfahren.    

Für die Anmeldung benötigen Sie ei-

nen Elster-Zugang. Falls Sie noch kein 

Benutzerkonto im Elster-Portal besit-

zen, können Sie ein solches erstellen. 

https://extra.bezreg-koeln.nrw.de/zfe/index2.html#/
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5. Ist die Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung Nordrhein-Westfalen (ZFE NRW) für Ihren Antrag zustän-

dig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte geben Sie die Postleitzahl des Einsatzortes in Nordrhein-Westfalen ein, um zu ermitteln, ob 

die ZFE NRW für die Bearbeitung Ihres Antrages zuständig ist.  

Die Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung ist für Ihren Antrag zuständig. 

Die Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung ist für Ihren Antrag nicht zuständig. 

Nun kann mit der Antragstellung begonnen werden. 

Der Antrag kann aufgrund der fehlenden Zuständigkeit nicht gestellt werden. 

Zuständige Behörde finden Sie unter:  https://bamf-navi.bamf.de/de/The-

men/Behoerden/ 

https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
https://bamf-navi.bamf.de/de/Themen/Behoerden/
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6. Wichtige Hinweise   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Informationen zum beschleunigten Fachkräfteverfahren nach § 81a AufenthG 

 

Es wird ausdrücklich empfohlen die wichtigen Hinweise auf der Internetseite zu lesen.  

Bitte beachten Sie folgende Hinweise (Auszug): 

• Für die Nutzung des Online-Dienstes müssen Sie mind. 18 Jahre alt sein und geschäftsfähig 

sein. 

• Alle mit einem Stern * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und müssen ausgefüllt 

werden.  

• Mitwirkungspflicht der Arbeitskraft / des Arbeitgebers. 

• Sollte Ihnen die ZFE NRW Fristen setzen, können nach Ablauf dieser Frist geltend ge-

machte Umstände und beigebrachte Nachweise jedoch unberücksichtigt bleiben 

 (§ 82 Abs. 1 AufenthG). 

• Falsche und unvollständige Angaben führen zu einer Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 

drei Jahren und kann zu der Ausweisung / Rücknahme eines bereits erteilten Aufenthalts-

titels der ausländischen Arbeitskraft führen (§ 54 Abs. 2 Nr. 8 AufenthG). 

• Die Gebühr für das beschleunigte Fachkräfteverfahren beträgt 411 Euro. Es können wei-

tere Kosten hinzukommen (z.B. berufliche Anerkennung, Übersetzung von Unterlagen 

etc.). 

• Bis zum Abschluss der Vereinbarung kann der gestellte Antrag kostenfrei zurückgenom-

men werden.  

• Alternative zum bescheinigten Fachkräfteverfahren: reguläres Visumverfahren nach § 71 

AufenthG bei der zuständigen Auslandsvertretung. 
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7. Beschäftigung  
 

 

  

Das beschleunigte Fachkräfteverfahren findet keine Anwendung, wenn die Fachkraft eine Staatsan-

gehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates besitzt. In diesem Fall erscheint folgende Meldung: 

 

➢ Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates 
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➢ Staatsangehörigkeit von Australien, Israel, Japan, Kanada, der Republik Korea, von Neusee-

land, des Vereinigten Königreis Großbritannien und Nordirland oder  

der Vereinigten Staaten von Amerika 

Möglichkeit 1 

Visumfreie Einreise – beschleunigtes Fachkräf-

teverfahren ist entbehrlich.  

Aufenthaltstitel für die Ausübung einer Er-

werbstätigkeit auch nach Einreise möglich 

Möglichkeit 2 

beschleunigtes Fachkräfteverfahren 

 

Für eine möglichst schnelle Aufnahme der Be-

schäftigung. 

 

 

➢ Staatsangehörigkeit eines anderen Staates 
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Haben Sie die Möglichkeit 2 oder 3 ausgewählt, erscheint folgender Reiter: 

 

Sobald Sie ausgewählt haben, dass sich 

die Fachkraft noch im Ausland befindet, 

wird folgende Maske automatisch ge-

öffnet. Bitte wählen Sie den entspre-

chenden Zweck für die Einreise der Ar-

beitskraft aus. 

Durch auswählen 

der einzelnen Ant-

wortmöglichkeiten 

werden Ihnen wei-

tere Informationen 

oder Antwortmög-

lichkeiten zur Verfü-

gung gestellt. 

Sollte keine der Ant-

wortmöglichkeiten 

auf den Zweck der 

beabsichtigten Ein-

reise zutreffen, 

wenden Sie sich 

bitte an die ZFE 

NRW. 

Hält sich die Fach-

kraft bereits in 

Deutschland auf, ist 

das beschleunigte 

Fachkräfteverfahren 

nicht möglich. 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
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 8. Angaben zum Arbeitgeber 

 

 

 

 

 

Nun können Sie die Informationen zum „Arbeitgeber“ eintragen. Bitte tragen Sie die Informationen zu 

Ihrem Unternehmen ein.  

Sehen Sie davon ab, Ihre private Hausadressen einzugeben. 

Die vom Arbeitgeber bevollmächtigte Per-

son muss sich mit einem amtlichen Doku-

ment ausweisen können. 
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9. Angaben zur ausländischen Arbeitskraft  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte fügen Sie hier die Vollmachten ein. 

Die entsprechenden Vordrucke können 

Sie auf unser Internetseite 

www.zfe.nrw.de im unteren Bereich unter 

„Formulare“ herunterladen. 

Um die Angaben zu speichern, klicken Sie 

bitte auf den Reiter „Weiter“, der sich am 

rechten Ende der Seite befindet. 

Bitte überneh-

men Sie die Anga-

ben aus dem Nati-

onalpass der 

Fachkraft. 

Bitte laden Sie eine Farbkopie des Na-

tionalpasses im PDF, JPEG oder PNG -

Format hoch.  

Bitte laden Sie Vollmachten im 

PDF, JPEG oder PNG Format hoch.  

file:///C:/Users/Beinuhn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/05AY7FZP/www.zfe.nrw.de


 

12 
Stand: September 2025 

 

 

 

 

 

 

9.1 Wohnanschrift der ausländischen Arbeitskraft  

 

 

 

 

 

Für eine möglichst schnelle Bearbeitung muss eine Farbkopie des Nationalpasses 

der Arbeitskraft eingereicht werden.  

Bitte laden Sie eine Farbkopie des Na-

tionalpasses im PDF, JPEG oder PNG 

Format hoch.  

Um die Angaben zu speichern, klicken Sie 

bitte auf den Reiter „Weiter“, der sich am 

rechten Ende der Seite befindet. 

Nun können Sie die In-

formationen zur aktu-

ellen ausländischen 

(nicht zukünftigen!) 

Wohnanschrift Ihrer 

zukünftigen Fachkraft 

eintragen. 

Bitte beachten Sie, dass die ausländische 

Wohnanschrift der Fachkraft identisch zu 

der der Vollmacht sein muss. Bitte tragen 

Sie die E-Mail-Adresse der Fachkraft unbe-

dingt ein (nicht die des Arbeitgebers oder 

Unterbevollmächtigten). 

Um die Angaben zu speichern, klicken Sie 

bitte auf den Reiter „Weiter“, der sich am 

rechten Ende der Seite befindet. 

Bitte laden Sie eine 

Farbkopie des Natio-

nalpasses im PDF, 

JPEG oder PNG -For-

mat hoch.  
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10. Angaben zu Familienangehörigen  

 

Es bestehen zwei Möglichkeiten eines Familiennachzuges 

• gleichzeitig mit der Arbeitskraft  

• im zeitlichen Zusammenhang: d.h. spätestens sechs 

Monate nach der Einreise der Arbeitskraft  

Bitte geben Sie an, ob die Fachkraft mit Ehegatten/Lebenspartner 

oder/auch mit minderjährigen ledigen Kindern einreist. Bitte be-

achten Sie, dass nach der Schließung der Vereinbarung eine nach-

trägliche Eintragung des Familiennachzuges nicht möglich ist.  

Sollte der Ehepartner mit der Fachkraft derzeit nicht in 

einem gemeinsamen Haushalt wohnen,  

muss die Adresse des Ehegatten eingegeben werden  

Soll das minderjährige Kind nur in Beglei-

tung der Fachkraft einreisen, wird eine no-

tarielle Einverständniserklärung der sorge-

berechtigten Personen benötigt 

 Um die Angaben zu 

speichern, klicken Sie 

bitte auf den Reiter 

„Weiter“ 
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11. Unterlagen  

 

 

 

 

 

Dateien können im PDF-, 

JPEG oder PNG-Format hoch-

geladen werden  

Bitte reichen Sie einen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer unter-

schriebenen Arbeitsvertrag im PDF-Format ein. 

 Qualifikationsnachweise müssen in ausgestellter Landessprache 

und in deutscher, beglaubigter Übersetzung hochgeladen werden  

Anerkannte Sprachinstitute: Goethe-Institut, Telc- Zertifizierte 

Sprachschule, Österreichischen Institut (ÖSD), TestDaF oder ECL 

Wohnkostenübernahme, Sperrkonto (nur im Falle einer betriebli-

chen Ausbildung / betriebliche Qualifizierungsmaßnahme!), Ver-

pflichtungserklärung, Anpassung der monatlichen Brutto-Vergü-

tung. 

Sonstiges: z. B. Vollmacht Ehe-

partner/Kinder, Führerschein 

(für Berufskraftfahrer), Be-

scheide über das sog. Anerken-

nungsverfahren (Fachkräfte mit 

Berufsausbildung) Um die Angaben zu speichern, 

klicken Sie bitte auf den Reiter 

„Weiter“, der sich am rechten 

Ende der Seite befindet. 

 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_beschaeftigung_als_berufskraftfahrer.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossener_ausbildung.pdf
https://www.bezreg-koeln.nrw.de/system/files/media/document/file/ordnung_und_sicherheit_zfe_arbeitsaufnahme_mit_abgeschlossener_ausbildung.pdf
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12. Anmerkung  

 

 

13. Zusammenfassung/Prüfung der Daten  

 

 

Mitteilungen Ihrerseits, z. B. Gründe für fehlende Un-

terlagen, Fragen, Informationen zu Arbeitgeber, Fach-

kraft oder (Unter-)bevollmächtigten oder die Angabe, 

ob ein notwendiges Verfahren über die Feststellung 

der Gleichwertigkeit der Ausbildung (Anerkennungs-

verfahren) bereits eingeleitet oder sogar beschieden 

wurde. 

 

Bitte überprüfen Sie an dieser Stelle, ob 

alle von Ihnen getätigten Angaben rich-

tig sind:  

Angaben zum Arbeitgeber und zur be-

vollmächtigten Person / Angaben zur 

Arbeitskraft / Kontaktdaten der Ar-

beitskraft / Aufenthaltszweck / Fami-

lienangehörige / Anmerkung / Doku-

mente 
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Der Antrag wurde erfolgreich abgeschickt!  

In den kommenden Tagen werden sich unsere Sachbearbeiter mit Ihnen in Verbindung setzen. 

 

 

 

 

Hier können Sie den Antrag 

mit allen hochgeladenen 

Anhängen herunterladen. 

Dieser Vorgang kann einen 

Moment dauern. Bitte be-

achten Sie, dass nach dem 

Absenden ein Download 

nicht mehr möglich ist.  

Bitte lesen Sie sich alle Hinweise sorgfältig 

durch und bestätigen diese. 

 

Um die Angaben zu speichern und den Antrag 

elektronisch einzureichen, klicken Sie bitte auf 

den Reiter „Antrag absenden“, der sich am 

rechten Ende der Seite befindet. 

Beratungsmöglichkeiten der Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung  

➢ Hotline 0221/147 – 4777    

Mo und Di 10:00 – 12: 00 Uhr  

Mi         13:00 – 15:00 Uhr  

➢ Internetseite der Zentralstelle Fachkräfteeinwanderung  

➢ E-Mail an zfe@bezreg-koeln.nrw.de 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/themen/ordnung-und-sicherheit/zentralstelle-fachkraefteeinwanderung-nordrhein-westfalen-zfe-nrw
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